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Tel.: +43 (0)1 51528-0 

BESCHLUSS

FIRMENBUCHSACHE:
Aureleon e.U.
Kröllgasse 32/11
1150 Wien
Sitz in politischer Gemeinde Wien

Wegen: 
Antrag auf Neueintragung einer Firma, eingelangt am 16. September 2021

In der Firmenbuchsache mit der Firmenbuchnummer FN 565167 d wird die nachstehende Eintragung 
mit der Eintragungsnummer 1 bewilligt (Löschungen sind seitlich mit dem Zeichen # gekennzeichnet):

    
        FIRMA
           Aureleon e.U.
    
        RECHTSFORM
           Einzelunternehmer                                           
    
        SITZ in
           politischer Gemeinde Wien
    
        GESCHÄFTSANSCHRIFT
           Kröllgasse 32/11                      
           1150 Wien
    
        GESCHÄFTSZWEIG
           Lebensmittelhandel
  
        INHABER/IN      
         A   Stephan Vassilios Charalampopoulos, geb. 14.09.1992
             eingetragen     
  
  --- PERSONEN ----------------------------------------------------------------
  
         A   Stephan Vassilios Charalampopoulos, geb. 14.09.1992
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(Bitte in allen Eingaben anführen)

Stephan Vassilios Charalampopoulos
Kröllgasse 32/11
1150 Wien

HANDELSGERICHT WIEN
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             Kröllgasse 32/11                      
             1150 Wien

(eingetragen am 18. September 2021)

Handelsgericht Wien, Gerichtsabteilung 32
Wien, 17. September 2021
Cosmas Peter, Diplomrechtspfleger

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG

HINWEIS

Der am Ende der Firmenbuchnummer (FN) angeführte Buchstabe ist Bestandteil dieser Nummer und 
daher immer anzuführen (auch bei Befolgung gemäß § 14 UGB). Die Gebührenvorschreibung für die 
Firmenbucheintragung erfolgt ausschließlich durch das Gericht.  Wenn eine Bekanntmachung in der 
Wiener  Zeitung  vorgesehen  ist,  dann  wird  Ihnen  die  Rechnung  von  der  Wiener  Zeitung 
vorgeschrieben. Für die Bekanntmachung in der Ediktsdatei fallen keine zusätzlichen Gebühren an. 
Die Bekanntmachung erfolgt ausschließlich in der Ediktsdatei und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. 
ACHTUNG! Eine amtliche Bekanntmachung in anderen Informationsblättern ist nicht vorgesehen.
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